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Selbstverständnis
Unsere Studienreisen sind Angebote eines 
ökologisch orientierten und die kulturellen 
Gegebenheiten respektierenden Reisever-
anstalters. Informationen über Kultur, Na-
tur und Umwelt in den Zielgebieten sind 
feste Programmbestandteile. Sie sollten al-
so mehr als »nur« wandern wollen. Wir bit-
ten Sie, auf Produkte in Einwegverpa-
ckungen wann immer es möglich ist zu 
verzichten, Abfall (dazu gehören auch Le-
bensmittelreste) nicht wild zu »entsorgen«, 
sondern mit zurück zu nehmen und sich an 
das Wegegebot in den Schutzgebieten zu 
halten. (Motto: Hinterlasse nichts als deine 
Fußabdrücke, nimm nichts mit außer dei-
nen Eindrücken). Wir weisen darauf hin, 
dass während der Busfahrten und aufgrund 
der jeweiligen Landesgesetze in den Gas-
tronomiebetrieben aller unserer Reiseziele 
das Rauchen nicht gestattet ist. Bei Aus-
landsreisen gilt: Wir werden Gäste in einem 
anderen Land sein, die sich den dortigen 
Gebräuchen anpassen. Die einheimischen 
Gesetze, Sitten und kulturellen Eigenarten 
wollen von uns respektiert werden und wir 
sehen davon ab, (ökologisches oder kultu-
relles) Know-how deutscher Provenienz zu 
exportieren. Danke für Ihr Verständnis und 
Ihre Mitwirkung. 

Informationsmappe
Etwa drei Wochen vor jeder Reise erhalten 
Sie von uns eine ausführliche Informations-
mappe mit aktuellen inhaltlichen und orga-
nisatorischen Details Ihrer Reise und Vor-
schläge zur Ausrüstung.

Teilnehmerzahl 
In der Regel zwischen 15 und 25.  

Anmeldeschluss
ist, wenn die Reise ausgebucht ist. Manch-
mal werden bei bereits ausgebuchten Rei-
sen wegen Rücktritten kurz vor Reisebeginn 
noch Plätze frei. Sie erleichtern uns die Or-
ganisation erheblich, wenn Sie sich frühzei-
tig anmelden. Beachten Sie auch unseren 
Frühbuchungsrabatt (s. u.).

Reisepreise
Nicht eingeschlossen sind grundsätzlich: 

• Die nicht im Programm angegebenen 
Mahlzeiten, insbesondere die Brotzeiten im 
Rahmen der Wanderungen

• die Getränke tagsüber als auch abends 

• die individuellen Trinkgelder in den Ho-
tels, Restaurants und bei Führungen

• die Anreise zu den Abfahrtsorten am Rei-
sebeginn und die Abreise von den Ankunfts-
orten am Reiseende 

• Unfall-, Haftpfl icht-, Kranken-, Reiserück-
trittskostenversicherung

• sonstige persönliche Ausgaben 

• Eintrittsgelder zu Sonderveranstaltungen, 
die nicht im Programm aufgeführt sind 
(z. B.: außerplanmäßiger Museumsbesuch 
bei schlechtem Wetter).

Versicherungen
Wir empfehlen dringend den Abschluss ei-
ner Reiserücktrittskostenversicherung.

Preisermäßigungen* 
1. Treuerabatt: Die Anzahl unserer Stamm-
gäste ist hoch. Wir wollen diese Treue be-
lohnen: Sie erhalten ab der 3. Reise, die Sie 
bei Erde und Wind buchen, 3 % Rabatt auf 
den Reisepreis. Ab der 5. Reise sind es 5 % 
und für die 10. Reise erhalten Sie einmalig 
50 % Rabatt. Ausgenommen von der Zäh-
lung sind Reisen, bei denen Erde und WInd 
nicht Hauptveranstalter ist oder Angebote, 
die zu einem ermäßigten Sonderpreis ge-
bucht wurden. Bitte teilen Sie uns zur Be-
rechnung des Rabatts die Anzahl Ihrer bis-
her gebuchten Reisen auf dem Anmelde-
formular mit.

2. Frühbuchungsrabatt: Auf alle Buchun-
gen, die bis vier Monate vor Reisebeginn bei 
uns eingehen, erhalten Sie 2 % Rabatt*. 

*die Rabatte 1 und 2 sind nicht addierbar.
Die Rabatte können nur auf den Grundpreis 
und nicht auf Zuschläge gewährt werden.

Programmablauf und Vorbehalt
Alle Reiseinhalte sind entsprechend der Be-
schreibung organisiert und bestellt. Den-
noch kann es zur Änderung von Programm-
inhalten kommen, wenn z. B. Gasthäuser 
ihre Ruhetage geändert haben oder sich 
wg. klimatischer Bedingungen oder sonsti-
ger höherer Gewalt Veränderungen bei 
Wanderrouten ergeben müssen. Für alle 
Fälle gilt, dass wir Ihnen gleichwertigen Er-
satz bieten. Ihr Einverständnis zur Umpla-
nung setzten wir hiermit voraus.

Reisebeginn und Reiseende
Offi zieller Reisebeginn ist mit dem ersten 
Einstieg oder der Gepäckübernahme in das 
offi zielle Transportfahrzeug (i. d. Regel ein 
Omnibus) von Erde und WInd am ersten Rei-
setag am jeweiligen Ankunftsort, offi zielles 
Reiseende mit dem letzten Ausstieg aus 
dem Transportfahrzeug von Erde und Wind  
am jeweiligen Abreiseort defi niert.

Kondition und physische Voraussetzungen
Die physischen Anforderungen an die Teil-
nehmerInnen bei Erde und Wind-Wander-
studienreisen sind so defi niert, dass die ein-
zelnen Touren normalerweise ohne beson-
dere Trittsicherheit, besondere Schwindel-
freiheit und besondere Konditionsstärke zu 
gehen sind. Bergsteigerische Leistungen 
müssen grundsätzlich nicht erbracht wer-
den. Dies bedeutet, dass ausgesetzte Pfade 
oder Klettersteige oder Tourenabschnitte, 
bei denen ein Vorwärtskommen nur mit 
dem zusätzlichen Einsatz der Hände mög-
lich ist, von Erde und Wind-Gruppen in aller 
Regel nicht benutzt werden. Allerdings ist 
die Beschaffenheit von Wegen oder Wege-
abschnitten bisweilen schlecht oder sie 
sind in manchmal nicht (mehr) vorhanden. 
Deswegen erwarten wir von den Teilneh-
merInnen die Bereitschaft, auch in wege-
loser Landschaft zu wandern. In Ihrem und 

unserem Sinn sollte die Beschaffenheit der 
Ausrüstung den Empfehlungen des jewei-
ligen Reiseprogramms entsprechen. 

Ausweispapiere
Für die Grenzübertritte nach Italien, Öster-
reich und Spanien ist ein Personalausweis 
nötig (bitte Gültigkeitszeitraum prüfen).

Anforderungsprofi le
1 Stiefel: Kleine Wanderungen mit mittleren 
Gehzeiten* von 2 bis 3 Stunden. Geringe Hö-
henunterschiede bis 300 m bei Aufstiegen. 

2 Stiefel: Gehzeiten von 3 bis 4 Stunden und 
Höhenunterschiede bis 500 m bei Aufstie-
gen. Geeignet für alle Teil nehmerInnen mit 
normaler Kondition.

3 Stiefel: Mittlere Gehzeiten von 5 bis 6 
Stunden mit Höhenunterschieden bis 700 m 
bei Aufstiegen. Mit einer normalen Konditi-
on und einer gewissen Wandererfahrung** 
problemlos zu bewältigen.

4 Stiefel: Mittlere Gehzeiten mehr als 6 
Stunden und/oder Höhenunterschiede von 
etwa 1000 m oder mehr bei Aufstiegen. Sie 
sollten über eine gute Kondition und eine 
entsprechende Wandererfahrung*** verfü-
gen.

* Mit Gehzeiten sind, wie der Name es sagt, 
i. d. R. die reinen Gehzeiten und nicht die 
Gesamtdauer der Wanderung einschließlich 
der Pausen gemeint. Allerdings sind uns 
Hektik und Eile fremd, sind wir jeglicher 
Gipfelstürmerei Feind, gehen wir, um zu ge-
nießen. Wir haben Zeit.

** »Gewisse Wandererfahrung« bedeutet, 
dass Sie aufgrund ähnlicher Leistungen ein-
schätzen können, was Sie erwartet.

*** »Entsprechende Wandererfahrung« be-
deutet, dass Sie entsprechende Leistungs-
anforderungen bereits erfüllt haben und 
einschätzen können, was Sie erwartet.

Urhebervermerk
Texte, Illustrationen und Fotos: Herbert 
Grabe
Konzept:  Janda & Roscher, Gestaltung 
Herbert Grabe. 
Druck: Kartenhaus Kollektiv, Regensburg

Die Veröffentlichungen und Reisepro-
gramme von Erde und Wind/Herbert Grabe 
sind in all ihren Teilen urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Datennutzung oder Wiederga-
be ist nur mit dem schriftlichen Einver-
ständnis von Herbert Grabe gestattet.
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ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN 

Erde und Wind — Reisen und Wandern mit allen Sin-
nen (»Erde und Wind«) veranstaltet Pauschalreisen i. S. 
d. § 651a BGB auf Basis der nachfolgenden Allgemeinen 
Reisebedingungen, die zwischen Erde und Wind als Rei-
severanstalter und dem/der Reisenden (»Kunden/Kun-
din«) gelten:

1.  Abschluss des Reisevertrages
1.1  Mit der Anmeldung bietet der Kunde/die Kundin 
dem Reiseveranstalter Erde und Wind den Abschluss 
eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseaus-
schreibung und dieser Allgemeinen Reisebedingungen 
verbindlich an. Die Anmeldung kann mündlich, schrift-
lich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem 
Weg (E-Mail) erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit auf-
geführten Teilnehmer/Teilnehmerinnen, für deren 
Vertragsverpfl ichtungen der Anmelder wie für seine 
eigenen Verpfl ichtungen haftet, sofern er diese Ver-
pfl ichtung durch ausdrückliche, gesonderte Erklärung 
übernommen hat.
1.2  Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der An-
meldung durch Erde und Wind zustande. Erde und 
Wind bestätigt dem Kunden/der Kundin den Vertrags-
abschluss mit der Reisebestätigung auf einem dauer-
haften Datenträger (z. B. per E-Mail, nur im Falle des Art. 
250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB in Papierform) und übersendet 
oder übergibt den Sicherungsschein als Nachweis der 
bestehenden Insolvenzversicherung.
1.3  Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot unter 
Wahrung der vorvertraglichen Unterrichtungspfl ichten 
von Erde und Wind vor, an das Erde und Wind für 10 Ta-
ge gebunden ist. Innerhalb dieser Frist kann der Kunde/
die Kundin das neue Angebot durch ausdrückliche oder 
schlüssige Erklärung (z. B. Leistung der Anzahlung) an-
nehmen und der Reisevertrag kommt auf der Grundla-
ge und mit dem Inhalt des neuen Angebots zustande.

2.  Bezahlung der Reise
Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungs-
scheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des 
Reisepreises fällig und zu zahlen. Die Anzahlung wird 
auf den Gesamtreisepreis angerechnet. Die Restzah-
lung auf den Reisepreis ist 21 Tage vor Reiseantritt fäl-
lig und zu leisten, wenn feststeht, dass die Reise durch-
geführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6.1 
abgesagt werden kann, und muss unaufgefordert bei 
Erde und Wind eingegangen sein. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist deren Gutschrift bei Er-
de und Wind.

3.  Leistungen
3.1  Die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben 
sich aus der Leistungsbeschreibung von Erde und Wind 
in der zur betreffenden Reise gehörigen konkreten Rei-
seausschreibung in Verbindung mit der individuellen 
Reisebestätigung, die den Vertragsschluss bestätigt. 
Wird auf Wunsch des Kunden/der Kundin ein individu-
eller Reise- oder Aufenthaltsablauf zusammengestellt, 
so ergibt sich die Leistungsverpfl ichtung von Erde und 
Wind ausschließlich aus dem entsprechenden kon-
kreten Angebot an den Kunden/die Kundin in Verbin-
dung mit der jeweiligen Buchungsbestätigung.
3.2  Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften) 
und Reisevermittler (z.B. Reisebüros) sind von HG nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Verein-
barungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung 
oder die Buchungsbestätigung hinausgehen oder im 
Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt 
des Reisevertrages abändern.

4.  Preis- und Vertragsänderungen nach Vertrags-
schluss, erhebliche Vertragsänderungen
4.1  Erde und Wind behält sich vor, den Reisepreis nach 
Vertragsschluss einseitig zu erhöhen, wenn die Erhö-
hung des Reisepreises sich unmittelbar aus einer tat-
sächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei 
Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhö-
hung des Preises für die Beförderung von Personen auf-
grund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Ener-
gieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und sonstigen 
Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Tou-
ristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder 
c) einer Änderung der für die betreffende Pauschalrei-
se geltenden Wechselkurse ergibt. Der Reisepreis wird 
in den genannten Fällen in dem Umfang geändert, wie 
sich die Erhöhung der in a) bis c) genannten Faktoren 
pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies der 
Fall sein, wird Erde und Wind den Kunden/der Kundin 
umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per 
E-Mail) klar und verständlich über die Preiserhöhung 
und deren Gründe unterrichten und hierbei die Berech-
nung der Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung 
ist nur wirksam, wenn sie den hier genannten Anforde-
rungen entspricht und die Unterrichtung des Kunden/
der Kundin nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn er-
folgt. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem 
vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirk-
sam. Auf die Verpfl ichtung von Erde und Wind zur Preis-
senkung nach 4.2 wird ausdrücklich hingewiesen.
4.2  Da 4.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reise-
preises vorsieht, kann der Kunde/die Kundin eine Sen-
kung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit 
sich die in 4.1 unter a) bis c) genannten Faktoren (Prei-
se, Abgaben oder Wechselkurse) nach Vertragsschluss 
und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu nied-
rigeren Kosten für Erde und Wind führt. Hat der Kun-
de/die Kundin mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von Erde und Wind 
zu erstatten. Erde und Wind darf von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstandenen Ver-
waltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden/der 
Kundin auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher 
Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.3  Erde und Wind behält sich vor, nach Vertragsschluss 
andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis ein-
seitig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich 
sind und nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen um bis zu 3 
Stunden, Routenänderungen). Erde und Wind hat den 
Kunden/der Kundin hierüber auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail, SMS) klar, verständlich 
und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu 
unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, wenn sie 
diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn 

erklärt wird.
4.4  Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 
4.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, 
kann Erde und Wind sie nicht einseitig vornehmen. Er-
de und Wind kann indes dem Kunden/der Kundin eine 
entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, 
dass er innerhalb einer von Erde und Wind bestimmten 
Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur 
Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom 
Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung 
kann nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbrei-
tet werden. Kann Erde und Wind die Reise aus einem 
nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur un-
ter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigen-
schaften der Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) 
oder nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben 
des Kunden/der Kundin, die Inhalt des Vertrages gewor-
den sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 4.4 ent-
sprechend, d. h. Erde und Wind kann dem Kunden die 
entsprechende andere Vertragsänderung anbieten und 
verlangen, dass der Kunde/die Kundin innerhalb einer 
von Erde und Wind bestimmten Frist, die angemessen 
sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung an-
nimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. 
Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsände-
rung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.
4.5  Erde und Wind kann dem Kunden/die Kundin in sei-
nem Angebot zu einer Preiserhöhung oder sonstigen 
Vertragsänderung nach 4.4 wahlweise auch die Teilnah-
me an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbie-
ten, über die Erde und Wind den Kunden nach Art. 250 § 
10 EGBGB zu informieren hat.
4.6  Nach dem Ablauf einer von Erde und Wind nach 4.4 
bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen.
4.7  Tritt der Kunde/die Kundin nach 4.4 vom Vertrag zu-
rück, fi ndet § 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB entspre-
chend Anwendung. Soweit Erde und Wind infolge des 
Rücktritts des Kunden/der Kundin zur Rückerstattung 
des Reisepreises verpfl ichtet ist, hat Erde und Wind un-
verzüglich, auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche des Kun-
den nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt.

5. Rücktritt durch den Kunden/die Kundin, Umbu-
chung, Ersatzpersonen
5.1  Der Kunde/die Kundin kann jederzeit vor Reisebe-
ginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung bei Erde und Wind. Es 
wird dem Kunden empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären.
5.2  Tritt der Kunde/die Kundin vom Reisevertrag zurück, 
so verliert Erde und Wind den Anspruch auf den verein-
barten Reisepreis, kann aber vom Kunden/von der Kun-
din eine angemessene Entschädigung verlangen. Dazu 
hat Erde und Wind die folgenden Entschädigungspau-
schalen festgelegt, die sich nach dem Zeitraum zwi-
schen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, 
der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen von 
Erde und Wind und dem zu erwartenden Erwerb durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen in Pro-
zent des Reisepreises, je nach Rücktrittszeitpunkt des 
Kunden/der Kundin, wie folgt bestimmen:

bis zum 30. Tag vor Reiseantritt               20%
ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reiseantritt     35%
ab 21. Tag bis 14. Tag vor Reiseantritt     50%
ab 13. Tag bis 7. Tag vor Reiseantritt       70%
ab 6. Tag bis 1. Tag vor Reiseantritt         80%
ab Reisebeginn / bei Nichtantritt              90%.

Dem Kunden/der Kundin bleibt es stets unbenommen, 
Erde und Wind bei pauschalierter Berechnung der Stor-
nierungsentschädigung nachzuweisen, dass Erde und 
Wind Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich 
niedrigerer Höhe entstanden ist.
Erde und Wind behält sich vor, anstelle der Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern und 
wird in diesem Fall nachweisen, dass ihr wesentlich hö-
here Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pau-
schale entstanden sind (z. B. bei Stornierung von Flug-
tickets) und kann die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und ei-
ner etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiselei-
stungen konkret beziffern und belegen
5.3 Ist Erde und Wind zur Rückerstattung des Reise-
preises nach einem Rücktritt des Kunden/der Kundin 
verpfl ichtet, so hat sie unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt des Kunden, 
Rückzahlung an diesen zu leisten.
5.4 Erde und Wind kann keine Entschädigung verlan-
gen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Um-
stände auftreten, die die Durchführung der Reise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen.
5.5  Ein rechtlicher Anspruch des Kunden/der Kundin 
auf Umbuchungen besteht nicht. Werden auf Wunsch 
des Kundender Kundin dennoch nach der Buchung Um-
buchungen (Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, 
des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart) vorgenommen, kann 
Erde und Wind ein Umbuchungsentgelt von bis zu 29 
Euro erheben (es bleibt dem Kundender Kundin unbe-
nommen, nachzuweisen, dass Erde und Wind kein oder 
ein geringerer Schaden als in Höhe der genannten Pau-
schalen entstanden ist). Nach vorheriger Mitteilung an 
den Kunden/der Kundin kann Erde und Wind auch ein 
anhand der konkret entstandenen Kosten ein Umbu-
chungsentgelt berechnen und wird dem Kunden/der 
Kundin auf Wunsch die Kosten beziffern und belegen. 
Umbuchungen sind ausschließlich bis zum 35. Tag vor 
Reiseantritt möglich. Danach sind sie nur nach vorhe-
rigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den vorgenann-
ten Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung 
durch den Kunden/der Kundin möglich.
5.6  Der Kunde/dieKundin kann innerhalb einer ange-
messenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner 
ein Dritter in die Rechte und Pfl ichten aus dem Reise-
vertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzei-
tig, wenn sie Erde und Wind nicht später als sieben Tage 
vor Reisebeginn zugeht. Erde und Wind kann dem Ein-
tritt des Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte die 
vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein 
Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Kunde/die 
Kundin gegenüber Erde und Wind als Gesamtschuldner 
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Drit-
ten entstehenden Mehrkosten. Erde und Wind darf eine 

Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und so-
weit diese angemessen und ihr tatsächlich entstanden 
sind. Er hat dem Kunden/der Kundin einen Nachweis 
darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt 
des Dritten Mehrkosten entstanden sind.
5.7  Erde und Wind empfi ehlt dringend den Abschluss 
einer Reiserücktrittskostenversicherung und den Ab-
schluss einer Versicherung zur Deckung der Kosten 
einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeför-
derung bei Unfall, Krankheit oder Tod sowie einer Kran-
kenversicherung, die im Ausland gültig ist. Erde und 
Wind kann den Kunden/der Kundin bei der Suche nach 
einer solchen Versicherung unterstützen.

6.  Rücktritt und Kündigung durch Erde und Wind
6.1  Erde und Wind kann bis 21 Tage vor Reiseantritt we-
gen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl vom 
Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie 
in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung (z. B. 
Reiseausschreibung) diese Zahl beziffert sowie den 
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich verein-
barten Reisebeginn dem Kunden/der Kundin späte-
stens die Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat, und in der Reisebestätigung die Min-
destteilnehmerzahl und späteste Rücktrittsfrist angibt.
6.2  Erde und Wind kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Erde und Wind aufgrund unver-
meidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Er-
füllung des Vertrages gehindert ist. Erde und Wind hat 
sodann den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis des 
Rücktrittsgrundes zu erklären.
6.3  Tritt Erde und Wind nach 6.1 oder 6.2 vom Reisever-
trag zurück, verliert sie den Anspruch auf den verein-
barten Reisepreis. Auf den Reisepreis geleistete Zah-
lungen werden dem Kunden/der Kundin unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt 
von Erde und Wind, zurückerstattet.
6.4  Stört der Kunde/der Kundin trotz einer entspre-
chenden Abmahnung durch Erde und Wind nachhaltig 
oder verhält er sich in solchem Maße vertragswidrig, 
dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündi-
gungsfrist mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark ver-
tragswidrig, kann Erde und Wind ohne Einhaltung einer 
Frist den Reisevertrag kündigen. Dabei behält Erde und 
Wind den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des 
Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. erfolgter Er-
stattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vor-
teile, die sie aus der anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Even-
tuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
Störer/die Störerin selbst.

7.  Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Fristsetzung 
vor Kündigung des Kunden/der Kundin
7.1  Der Kunde/der Kundin hat auftretende Mängel 
unverzüglich der örtlichen Reiseleitung von Erde und 
Wind oder unter der unten genannten Adresse/Telefon-
nummer anzuzeigen und dort um Abhilfe innerhalb an-
gemessener Frist zu ersuchen. Die Kontaktnummer be-
fi ndet sich stets in der Buchungsbestätigung. Soweit 
Erde und Wind infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kun-
de/der Kundin nicht berechtigt, die in § 651m BGB be-
stimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 651n 
BGB Schadensersatz zu verlangen. Verlangt der Kunde/
der Kundin Abhilfe, hat Erde und Wind den Reiseman-
gel zu beseitigen. Sie kann die Abhilfe verweigern, wenn 
sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Aus-
maßes des Reisemangels und des Wertes der betrof-
fenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist. Erde und Wind kann in der Weise Abhil-
fe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Er-
satzleistung erbringt. Kann Erde und Wind die Beseiti-
gung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel 
einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat Erde 
und Wind Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen 
anzubieten.
7.2 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich be-
einträchtigt und leistet Erde und Wind innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reise-
vertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die schrift-
liche Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung einer 
Frist durch den Kunden/die Kundin bedarf es ledig-
lich dann nicht, wenn die Abhilfe durch Erde und Wind 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe not-
wendig ist. Wird der Vertrag vom Kunden/der Kundin 
gekündigt, so behält Erde und Wind hinsichtlich der 
erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis; Ansprüche des Kun-
den/der Kundin nach § 651i Abs. 3 Nr. 6 und 7 BGB blei-
ben unberührt. Hinsichtlich der nicht mehr zu erbrin-
genden Reiseleistungen entfällt der Anspruch von Erde 
und Wind auf den vereinbarten Reisepreis; insoweit be-
reits geleistete Zahlungen sind dem Kunden/die Kun-
din zu erstatten.

8.  Mitwirkungspfl ichten des Kunden
Der Kunde/die Kundin ist verpfl ichtet, bei aufgetre-
tenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen über die Schadensminderungspfl icht 
mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 
gering zu halten. Hinsichtlich der Reiseunterlagen gilt, 
dass der Kunde/die Kundin Erde und Wind zu informie-
ren hat, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen 
nicht innerhalb der von Erde und Wind mitgeteilten 
Frist erhält.

9.  Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde/die Kundin einzelne Reiseleistungen, 
die ihm von Erde und Wind ordnungsgemäß angeboten 
wurden, aus ausschließlich von ihm zu vertretenden 
Gründen (z.B. vorzeitige Rückreise, Krankheit) nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rück-
erstattung des Reisepreises. Erde und Wind wird sich 
bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen bemühen und zahlt ersparte Aufwen-
dungen ohne Anerkennung einer Rechtspfl icht zurück, 
soweit sie von den Leistungsträgern tatsächlich zurück-
erstattet worden sind.

10.  Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters
Die vertragliche Haftung von Erde und Wind für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind und nicht schuld-
haft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkom-

men gegeben sind.

11.  Informationspfl ichten über Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens
Erde und Wind ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpfl ichtet, 
den Kunden/die Kundin über die Identität des jewei-
ligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher im Rahmen 
der gebuchten Reise ggf. zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht/
stehen die ausführende Fluggesellschaft bzw. die aus-
führenden Fluggesellschaften zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fest, so muss Erde und Wind diejenige/n 
Fluggesellschaft/en nennen, die die Flugbeförderung 
wahrscheinlich durchführen wird/werden und unver-
züglich sicherstellen, dass der Kunde/die Kundin un-
verzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese 
feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die 
ausführende Fluggesellschaft wechselt. Die Liste der 
Fluggesellschaften mit einem Flugverbot in der EU ist 
auf der Internetseite Opens external link in new win-
dowhttps://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/
air-ban_de und auf der Internetseite von Erde und Wind 
einsehbar.

12.  Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizei-
liche Vorschriften
12.1  Erde und Wind informiert den Kunden/die Kundin 
über Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungs-
landes, einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche For-
malitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen 
und Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erfor-
derlich sind.
12.2  Der Kunde/die Kundin ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedoku-
mente und muss selbst darauf achten, dass sein Reise-
pass oder sein Personalausweis für die Reise eine aus-
reichende Gültigkeit besitzt.
12.3  Erde und Wind haftet nicht für die rechtzeitige Er-
teilung und den Zugang notwendiger Visa durch die je-
weilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde/die 
Kundin den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauf-
tragt hat, es sei denn, der Reiseveranstalter hat gegen 
eigene Pfl ichten verstoßen und selbst die Verzögerung 
zu vertreten.

13.  Datenschutz
Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Da-
ten informiert Erde und Wind den Kunden/die Kundin 
in der Datenschutzerklärung auf der Website und bei 
Kontaktaufnahme im Datenschutzhinweis. Erde und 
Wind hält bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten die Bestimmungen des BDSG und der DSGVO ein. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf 
eine Person persönlich beziehen (z. B. Name, Anschrift, 
E-Mail-Adresse). Diese Daten werden verarbeitet, so-
weit es für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfra-
ge, Buchungsanfrage, zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus 
dem Reisevertrag erforderlich ist. Die Datenverarbei-
tung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den ge-
nannten Zwecken zulässig. Die Daten werden nicht an 
nichtberechtigte Dritte weitergegeben. Der Kunde/die 
Kundin hat jederzeit die Möglichkeit, die bei Erde und 
Wind gespeicherten Daten abzurufen, hierüber Aus-
kunft zu verlangen, sie zu ändern oder zu löschen. Die 
Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn 
der Kunde/die Kundin seine Einwilligung zur Speiche-
rung widerruft, wenn die Daten für Erde und Wind zur 
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speiche-
rung gesetzlich unzulässig ist. Der Kunde/die Kundin 
hat alle sich aus der Datenschutzerklärung ergebenden 
Rechte nach Art. 15 bis 20, 77 DSGVO. Sofern personen-
bezogene Daten des Kunden auf Grundlage von berech-
tigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO ver-
arbeitet werden, hat der Kunde/die Kundin das Recht, 
gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Daten einzulegen, so-
weit dafür Gründe vorliegen, die sich aus seiner beson-
deren Situation ergeben. Er/sie kann unter der Adresse 
erdeundwind@t-online.de mit einer E-Mail von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder Erde & 
Wind unter der unten genannten Adresse kontaktieren. 
Mit einer Nachricht an erdeundwind@t-online.de kann 
der Kunde/die Kundin der Nutzung oder Verarbeitung 
seiner Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Mei-
nungsforschung widersprechen.

14.  Sonstiges, Hinweise zur OS und Schlichtung
14.1  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages 
zur Folge. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhält-
nis zwischen dem Kunden und Erde und Wind fi ndet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit der 
Kunde/die Kundin Kaufmann oder juristische Person 
des privaten oder des öffentlichen Rechtes oder eine 
Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
von Erde und Wind vereinbart.
14.2  Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen 
Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten 
für im elektronischen Rechtsverkehr geschlossene 
Reiseverträge bereit, die der Kunde/die Kundin unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr fi ndet. Streitbei-
legung vor Verbraucherschlichtungsstelle: Erde und 
Wind nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbei-
legungsverfahren nicht teil und ist gesetzlich hierzu 
nicht verpfl ichtet. Ein internes Beschwerdeverfahren 
existiert nicht.

Reiseveranstalter: Erde und Wind – Reisen und Wan-
dern mit allen Sinnen, Inh. Herbert Grabe, Bayerwald-
str. 33, D-93093 Donaustauf, Telefon: (+49) 09403-969254, 
Telefax: (+49) 09403-969255, E-Mail: erdeundwind@t-on-
line.de, Internetseite: www.erdeundwind.de, Umsatz-
steuer-ID gemäß § 27 a UStG: DE173848450

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: 
Reiseveranstaltung
Reiseveranstalter-Haftpfl ichtversicherung: 
BERNHARD Assekuranzmakler GmbH & Co. KG, Mühl-
weg 2b, 82054 Sauerlach, Tel. 08104 5429689
Geltungsbereich: weltweit. Auf den Reisevertrag fi ndet 
deutsches Recht Anwendung, siehe Ziffer 13.1 der AGB.


